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Von den fast
unüberwindlichen
Schwierigkeiten, ein paar
Velos unterzustellen

Bei der Besichtigung von Liegenschaften
werden jeweils auch Keller und

allgemeine Räume einer Kontrolle
unterzogen. Seit dem rapiden Aufkommen
der Fahrräder quellen unsere Keller- und
Abstellräume förmlich von Velos aller
Art, die neben Kinderwagen und
Spielgeräten kaum noch Platz finden, über.
Nicht selten besitzt eine Familie neben
den normalen Stadtvelos noch ein Rennrad.

Bei Umfragen unter den Mietern
werden die fehlenden Abstellmöglichkeiten

bemängelt, und von der Verwaltung

wird Abhilfe verlangt.
Kellerräume können nicht beliebig

erweitert werden. Die bestehenden
Grundmauern gebieten schnell Einhalt.
Naheliegend ist der Gedanke, die Fahrräder
oberirdisch, geschützt unterbringen zu
können. Was ist da praktischer und pro¬

blemloser als ein kleines Velohäuschen?
Schnell sind einige Gartenplatten gelegt
und der Unterstand, 4x2,5 m, steht zur
Freude der Benützer knapp neben dem
Haus in der Schattenecke des Gartens.

Aber o weh, die Rechnung wurde
ohne den Amtsschimmel gemacht. Da
müssen Eingaben gemacht und Bewilligungen

eingeholt werden. Eine Bagatelle,
oder sicher nur eine kleine Formsache,

werden viele sagen. Weit gefehlt,
das Bewilligungsverfahren grenzt an
dasjenige eines Mehrfamilienhauses: Da
müssen Gesuchsformulare abgeholt
werden, für jeden Standort sind
Katasterpläne einzureichen. Gar einen
Grundbuchauszug hat man sich vom
Notariat ausstellen zu lassen. Obwohl das
Velohäuschen nur auf den Rasen gestellt
wird, sind sämtliche Werkleitungen wie
Kanalisation, Gas- und Wasserleitungen,
Elektrizität- und Telefonanschlüsse, die
weit unter der Bodenoberfläche liegen,
von den betreffenden Werken direkt
einzeichnen zu lassen. Vom Velounterstand
selber sind Pläne in allen Positionen
anzufertigen und die Gebäude- und
Grenzabstände einzutragen. Für die Unter¬

schreitung von Gebäude- und Grenzabständen

- auch gegenüber der eigenen
Liegenschaft - werden begründete
Gesuche verlangt. Nötigenfalls ist noch die
Eintragung einer Eigentumsbeschränkung

im Grundbuch durch das Notariat
vornehmen zu lassen. Zuletzt sind alle
Gesuche und Pläne im Doppel an die
Bauverwaltung einzureichen. Das Dossier

ist fast grösser als der Velounterstand.

Immerhin - vom Anschluss des
Dachwassers an die Kanalisation wurde
von Behördenseite ausnahmsweise
grosszügig abgesehen.

Nach einiger Zeit erfolgt dann die
übliche Erhebung von Gebühren, und
anschliessend erhält man die Unterlagen
zurück. Für das Aufstellen von
Velohäuschen ohne Bewilligung ist jedoch
mit einem Strafverfahren zu rechnen.

Die Lust am weiteren Aufstellen von
Fahrradunterständen ist der
Genossenschaftsverwaltung mittlerweile gründlich

vergangen. Die Keller und Abstellräume

bleiben weiterhin überfüllt. Dem
Genossenschafter, Bürger und Steuerzahler

ist damit jedoch wenig geholfen.
B. Fitze, HGW

ve/oag
mOdUtFQUndnCl Dorfstrasse 28 5430 Wettingen

• Vermietungen
• Verwaltung
• Renovationen
• Beratung

Zu verkaufen
in aufstrebender Gemeinde im Kanton Schaffhausen

Geschäftsliegenschaft
(Metzgerei und Restaurant)

mit grossem Parkplatz, viel Umschwung.

Das Objekt ist noch ausbaufähig.
Auf die Metzgerei kann langjähriger Mietvertrag

zugesichert werden.

Anfragen an Chiffre 2465 Seh,
ofa Orell Füssli Werbe AG, Postfach 8201 Schaffhausen.
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